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Anfrage gemäß §18 der Geschäftsordnung des Rates de r Stadt Hagen,  
hier: Geschwindigkeitsreduzierungen, Anfrage in der  BV Mitte am 23.02.2016  
 
Sehr geehrte Frau Buchholz,  
 
in der Sitzung am 23.02.2016 bezogen Sie sich auf eine Presseinformation, dass unter 
bestimmten Bedingungen zukünftig die Einrichtung von Tempo- 30 auf klassifizierten 
Straßen erleichtert werden soll.    
 
Sie fragen nach Veränderungen gegenüber der bisherigen Praxis und um Information der 
Verkehrsbehörde.  
 
Antwort:  
 
Grundlage für eine Geschwindigkeitsbeschränkung sind derzeit die Regelungen des §45 
Abs. 1 Satz1 und Abs. 9 der Straßenverkehrsordnung (StVO):  
 
Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen und Straßen-
strecken aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs beschränken oder ver-
bieten und den Verkehr umleiten.  
 
Verkehrszeichen sind jedoch nur dort einzurichten, wo dieses aufgrund der besonderen 
Umstände zwingend geboten ist.  
 
Beschränkungen des fließenden Verkehrs dürfen nur dort angeordnet werden, wenn auf 
Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht.  
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Dieses gilt zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, zum Schutz der Bevölke-
rung vor Lärm und Abgasen und zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung.  
 
Hier liegt die Information vor, dass der Deutsche Städtetag am 24.02.16 die Initiative der 
Verkehrsministerkonferenz „Besseres Miteinander für Mensch und Verkehr“ zur Erleichte-
rung der Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit und des Lärmschutzes begrüßt.  
 
Dadurch soll den Kommunen ein größerer Entscheidungsspielraum eingeräumt werden.  
 
Es soll jedoch kein neuer „Schilderwald“ entstehen oder Fehlentwicklungen ausgelöst 
werden, die Erreichbarkeit und Mobilität in den Städten einschränken.  
 
Es werden von dort klare und einfach verständliche Regeln für die Bestimmung von Ge-
fahren der Verkehrssicherheit und für den Lärmschutz erwartet.  
 
Eine Änderung der gesetzlichen Vorgaben bleibt abzuwarten.  
 
In Vertretung  
 
 
Thomas Huyeng  
Beigeordneter  
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